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Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz gehe bundesrechtswidrig von einer ungünstigen
Legalprognose aus. Seine Vorstrafen in Italien vom 28. Oktober 2010, 8. November 2011
und 20. November 2012 lägen lange zurück und lediglich eine sei einschlägig. Daraus lasse
sich nicht auf eine negative Prognose schliessen. Betreffend seine Persönlichkeit gehe die
Vorinstanz von einem falschen Sachverhalt aus, da eine Rückfallgefahr laut Gutachten
lediglich dann gegeben sei, wenn er eine neue Beziehung eingehe, die psychische Störung
sowie die Suchtstoffabhängigkeit weiter bestünden und seine Lebensumstände unverändert
blieben. Er habe jedoch aktuell keine Beziehung und sich von Alkohol und Suchtmitteln
gelöst. Es sei daher nicht von einer Rückfallgefahr auszugehen. Entgegen der Ansicht der
Vorinstanz bereue er zudem seine Taten und akzeptiere die Strafe. Das wenige Geld,
welches er habe, benötige er, um in Italien neu zu starten. Deshalb bezahle er seiner
geschädigten ehemaligen Partnerin nichts. Auch aufgrund der von ihm abgelehnten
Therapie dürfe nichts zu seinen Ungunsten abgeleitet werden. Eine solche sei keine
Voraussetzung für die bedingte Entlassung und er wolle in einem fremden Land und in
einer fremden Sprache keine kurze Therapie beginnen. Sein Verhalten im Vollzug müsse
äusserst positiv ins Gewicht fallen. Unzulässig sei es ausserdem, die Landesverweisung und
die dadurch verunmöglichten Bewährungshilfen und Weisungen der bedingten Entlassung
entgegenstehend zu werten. Von seinen Bekannten in U.________ könne er mittlerweile
zwar nicht mehr aufgenommen werden. Sein Bruder erlaube ihm aber, vorläufig bei diesem
und dessen Familie zu wohnen. Er werde von dort aus eine Stelle als Pizzaiolo suchen.

E. 1.2
Die Vorinstanz lehnt es ab, den Beschwerdeführer bedingt aus dem Strafvollzug zu
entlassen. Sie erwägt, er habe bereits zwei Drittel seiner Strafe verbüsst und sein
Vollzugsverhalten stehe einer bedingten Entlassung nicht entgegen. Damit hänge die
bedingte Entlassung einzig noch davon ab, ob ihm eine günstige Prognose im Sinne von
Art. 86 Abs. 1 StGB gestellt werden könne (angefochtenes Urteil, E. 5.3 S. 6). Diese
Prognose wertet die Vorinstanz indessen als negativ (vgl. angefochtenes Urteil, E. 6.5 S.
13). Sie führt dazu im Einzelnen Folgendes aus:

Die drei Vorstrafen in Italien, insbesondere die Verurteilung wegen sexueller Handlungen
mit einer Person jünger als 14 Jahren, belasteten die Legalprognose, auch wenn diese länger
zurücklägen. Daran ändere das Argument des Beschwerdeführers, er habe sich bis zu
seinem 25. Lebensjahr und nach der letzten Vorstrafe während fünf Jahren wohl verhalten,
nichts (angefochtenes Urteil, E. 6.1 S. 7).

Der Einwand des Beschwerdeführers, bei den Vorfällen in der Schweiz habe es sich um ein
Beziehungsdelikt gehandelt und diese Beziehung sei beendet, sodass keine Rückfallgefahr



mehr bestehe, sei zwar zutreffend. Auch der Gutachter erachte die Ausführungsgefahr zum
Zeitpunkt des Gutachtens nach erfolgter Trennung als eher gering. Allerdings schätze er die
Wahrscheinlichkeit, dass der Beschwerdeführer in einer neuen Beziehung zu ähnlichen
Verhaltensmustern greife, wie er sie gegenüber seiner ehemaligen Partnerin gezeigt habe,
als gross ein. Diese grosse Wahrscheinlichkeit für ähnliche Delikte in einer neuen
Beziehung falle negativ ins Gewicht, zumal sich die Delikte mitunter gegen Leib und Leben
gerichtet hätten und somit selbst ein geringes Rückfallrisiko grundsätzlich nicht in Kauf
genommen werden müsse (vgl. angefochtenes Urteil, E. 6.2.7 S. 10).

Des Weiteren sei dem Urteil des Strafgerichts vom 4. September 2019 zu entnehmen, der
Beschwerdeführer habe zwar ein Teilgeständnis abgelegt, darin sei jedoch weder Einsicht
in das Unrecht seiner Taten noch Reue zum Ausdruck gebracht worden. Auch dieser
Umstand sei bei der Beurteilung der Legalprognose negativ zu werten. Zudem komme er
seiner Verpflichtung zur Zahlung einer Parteientschädigung und Genugtuung an die
geschädigte ehemalige Partnerin nicht nach. Es sei verständlich, dass er aufgrund seiner
äusserst bescheidenen finanziellen Verhältnisse nicht dazu in der Lage sei. Jedoch habe der
Beschwerdeführer auch keine Teilzahlung geleistet, was negativ zu werten sei
(angefochtenes Urteil, E. 6.2.8 S. 10 f.).

Die Ablehnung der Therapie durch den Beschwerdeführer könne im Rahmen der
Beurteilung der Persönlichkeitsmerkmale des Täters negativ gewertet werden, auch wenn
mit dem Strafgerichtsurteil keine Therapie angeordnet worden sei. Die Justizvollzugsanstalt
habe ihm empfohlen, sich in eine ambulante Behandlung zu begeben. Dafür sei er aber
nicht motiviert gewesen und habe nichts unternommen. Des Weiteren liessen seine
Aussagen den Schluss zu, er sei der Meinung, keine Therapie zu benötigen. Seine Aussage,
er werde eine solche nach der Entlassung in Italien machen, erscheine angesichts der
übrigen Aussagen als wenig glaubhaft. Betreffend sprachliche Schwierigkeiten seien keine
Versuche unternommen worden, die Therapie mit Hilfe eines Übersetzers oder eines
mehrsprachigen Therapeuten durchzuführen (angefochtenes Urteil, E. 6.2.9 S. 11).

Aus dem Gutachten, dem Strafgerichtsurteil und der Empfehlung der Justizvollzugsanstalt
gehe hervor, dass der Beschwerdeführer dazu neige, seine Suchtprobleme und die Schwere
seiner Anlassdelikte eher klein zu reden. Auch seine Aussagen, er benötige keine Therapie,
werde erst in Italien eine solche besuchen und er wisse nach seiner Entlassung dann schon,
was er zu tun habe, liessen den Schluss zu, er habe zwar den innigen und wohl auch
aufrichtigen Wunsch, betäubungsmittelfrei zu bleiben und nicht wieder zu delinquieren. Die
nötige Einsicht in seine Persönlichkeitsstörungen und die Notwendigkeit der
Behandlungsbedürftigkeit seiner risiko- und deliktsrelevanten Persönlichkeitseigenschaften
resp. die Notwendigkeit einer nachhaltigen Verhaltensänderung für ein deliktfreies Leben
liessen diese Aussagen jedoch missen. Es sei keine objektiv nachvollziehbare
Auseinandersetzung sichtbar, die aufzeige, dass der Beschwerdeführer nicht nur den
Wunsch habe, deliktfrei zu leben, sondern auch Reife in Bezug auf die Erkennung seines
Problemprofils und Deliktsmechanismus und der Risikosituationen gewonnen, und das
Wissen erarbeitet habe, wie er sich in diesen Lebenssituationen zu verhalten habe, um nicht
in eine erneute Sucht und Delinquenz abzudriften. Die prognostisch zu berücksichtigenden
Persönlichkeitsmerkmale fielen damit negativ ins Gewicht (angefochtenes Urteil, E. 6.2.10
S. 11 ff.).

Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer sich gut in der Justizvollzugsanstalt zurechtfinde
und betäubungsmittel- und alkoholfrei lebe, sage nichts über seine Fähigkeit aus, in der



Freiheit die Lebensschwierigkeiten zu bewältigen und insbesondere auf Betäubungsmittel
und Alkohol zu verzichten. Zwar habe er gemäss Vollzugsbericht Respekt vor dem
Wiedereintritt in ein Leben in Freiheit, aber dies sage nichts darüber aus, sich mit den
eigenen Persönlichkeitseigenschaften auseinandergesetzt zu haben, um Risikosituationen zu
meiden und in solchen ein anderes Verhalten an den Tag zu legen (angefochtenes Urteil, E.
6.3.2 S. 12 f.).

Nach seiner Entlassung müsse der Beschwerdeführer nach Italien zurückkehren. Er könne
bei Bekannten in U.________ wohnen und wolle eine Arbeit als Pizzaiolo suchen.
Aufgrund der wirtschaftlichen Situation, vor allem in der durch die Massnahmen gegen die
Covid-19 Pandemie geprägten Zeit, sei eine solche äusserst schwierig zu finden und
erschienen die zu erwartenden wirtschaftlichen Lebensverhältnisse alles andere als gut.
Nach Angaben des Beschwerdeführers wohnten dessen Bruder und Schwester in
V.________. Somit fielen sie als unmittelbare Unterstützung in U.________ ausser
Betracht. Die zu erwartenden Lebensverhältnisse könnten demzufolge nicht als stabil und
gut bezeichnet werden (angefochtenes Urteil, E. 6.4 S. 13).

Der Beschwerdeführer werde infolge der Landesverweisung die Schweiz
gezwungenermassen verlassen müssen und die Vollzugsbehörde könne deshalb im Falle
einer bedingten Entlassung der Rückfallgefahr nicht mit den Instrumenten der
Bewährungshilfe und Weisungen entgegenwirken. Des Weiteren ermögliche die
Vollverbüssung der Strafe, dass der Beschwerdeführer bis zum 30. März 2021 Zeit habe,
seine berufliche und soziale Zukunft besser zu planen und Vorkehrungen zu treffen, die ihm
ein straffreies Leben nach seiner definitiven Entlassung ermöglichten. Überdies habe er bis
dahin die Möglichkeit, sich mit seinen Delikten und seinen risiko- und deliktrelevanten
Persönlichkeitseigenschaften auseinanderzusetzen. Aus diesen Gründen fielen die
Legalprognose bei Vollverbüssung der Strafe besser und auch die Differenzialprognose zu
Ungunsten des Beschwerdeführers aus (angefochtenes Urteil, E. 7.2 S. 14).

E. 1.3.1
Gemäss Art. 86 Abs. 1 StGB ist der Gefangene nach Verbüssung von zwei Dritteln der
Strafe bedingt zu entlassen, wenn es das Verhalten im Strafvollzug rechtfertigt und nicht
anzunehmen ist, er werde weitere Verbrechen oder Vergehen begehen.

Die (Legal-) Prognose über das künftige Wohlverhalten ist in einer Gesamtwürdigung zu
erstellen, welche nebst dem Vorleben, der Persönlichkeit und dem Verhalten des
Gefangenen während des Strafvollzugs vor allem dessen neuere Einstellung zu seinen
Taten, seine allfällige Besserung und die nach der Entlassung zu erwartenden
Lebensverhältnisse berücksichtigt ( BGE 133 IV 201 E. 2.3 S. 204; 125 IV 113 E. 2a S.115;
je mit Hinweisen).

Beim Entscheid über die bedingte Entlassung steht der zuständigen Behörde ein
Ermessensspielraum zu. Das Bundesgericht greift in die Beurteilung der
Bewährungsaussicht nur ein, wenn die Vorinstanz ihr Ermessen über- oder unterschritten
oder missbraucht und damit Bundesrecht verletzt hat ( BGE 133 IV 201 E. 2.3 S. 204 mit
Hinweisen).

E. 1.3.2
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern
der angefochtene Akt Recht verletzt. Um der Begründungspflicht im Sinne von Art. 42 Abs.



2 BGG zu genügen, muss sich der Beschwerdeführer mit den Erwägungen des
angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und klar aufzeigen, inwiefern die Vorinstanz
Recht verletzt ( BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f. mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer soll
nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im kantonalen Verfahren eingenommen hat,
erneut bekräftigen, sondern mit seiner Kritik an den vorinstanzlichen Erwägungen ansetzen
( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; vgl. BGE 134 II 244 E. 2.1-2.3 S. 245 ff.).

E. 1.4
Die Vorinstanz prüft die massgebenden Umstände zur Beurteilung der Bewährungsaussicht
umfassend. Sie trifft insbesondere mit Blick auf das forensisch-psychiatrische Gutachten,
die wiederholte Delinquenz des Beschwerdeführers, seine ungenügende
Auseinandersetzung mit seinen risiko- und deliktsrelevanten Persönlichkeitseigenschaften
sowie die ungewissen und instabilen Lebensumstände nachvollziehbar und ohne
Ermessensfehler eine negative Legalprognose. Dass sie deshalb die Verweigerung der
bedingten Entlassung zum vom Beschwerdeführer beantragten Zeitpunkt als rechtmässig
erachtete, ist folgerichtig.

Der Beschwerdeführer seinerseits bekräftigt wie schon bisher im Verfahren seine eigene
Bewertung der massgebenden Faktoren. Mit den einschlägigen Erwägungen der Vorinstanz
setzt er sich weitgehend nicht substanziiert auseinander und stellt diesen bloss seine eigene
Meinung gegenüber. Soweit folglich überhaupt auf die Beschwerde eingetreten werden
kann, vermag er damit jedenfalls keine bundesrechtswidrige oder ermessensfehlerhafte
Legalprognose durch die Vorinstanz aufzuzeigen. Beispielsweise durfte diese seine
Vorstrafen in Italien ungeachtet der nur teilweisen Einschlägigkeit und der Zeitdauer bis zu
den jüngsten in der Schweiz begangenen Straftaten im Rahmen ihres Ermessens
legalprognostisch negativ bewerten.

Entgegen dem Standpunkt des Beschwerdeführers ist auch aus dem
forensisch-psychiatrischen Gutachten vom 18. März 2019 keineswegs die Schlussfolgerung
einer fehlenden Rückfallgefahr zu ziehen. In diesem diagnostiziert Dr. med. B.________
beim Beschwerdeführer ein Erwachsenen-Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom
(ADHS), eine komorbide dissoziale Persönlichkeitsstörung vom dissozialen Typ sowie
einen schädlichen Gebrauch von Alkohol und Kokain (vgl. kant. Akten, act. 183 ff. und act.
191). Die Wahrscheinlichkeit, dass der Beschwerdeführer in einer neuen Beziehung zu
ähnlichen Verhaltensmustern greife, wie er sie gegenüber seiner früheren Partnerin gezeigt
habe, sei laut Gutachter gross (kant. Akten, act. 189). Die Gefahr erneuter Straftaten bestehe
einerseits aufgrund der psychischen Störung und Abhängigkeit von Suchtstoffen des
Beschwerdeführers, andererseits aber auch aufgrund dessen gesamten Lebensumstände
(kant. Akten, act. 195). Da der Beschwerdeführer zum ausführlichen Gutachten vorbringt,
aktuell keine Beziehung zu führen und in über zwei Jahren Freiheitsentzug frei von
Suchtstoffen zu sein, darüber hinaus aber nicht darlegt, weshalb diese Faktoren als
kumulative Voraussetzungen zu seiner unbestrittenen psychischen Störung und seinen
problematischen Lebensumständen für die Annahme einer Rückfallgefahr hinzutreten
müssten, sind auch bei der vorinstanzlichen Berücksichtigung der gutachterlichen Befunde
keine Ermessensfehler ersichtlich. Die vorinstanzlichen Zweifel für das künftige Verhalten
des Beschwerdeführers in Freiheit sind davon unbesehen vertretbar.

Im Weiteren ist dem Beschwerdeführer nicht zu folgen, wenn er geltend macht, aufgrund
der von ihm verweigerten Therapie dürfe nichts zu seinen Ungunsten abgeleitet werden, da



eine solche nicht angeordnet worden sei. Für die Bewährungaussicht ist wesentlich, dass
laut Gutachten eine Rückfallgefahr besteht und zur Begegnung neuerlicher Straftaten eine
milieutherapeutische Behandlung mit Arbeitstätigkeit, Psychotherapie und gegebenenfalls
einer medikamentösen Behandlung des ADHS indiziert sei (vgl. kant. Akten, act. 195).
Dem Gutachten zufolge wäre im vorliegenden Falle eines hier nicht integrierten Ausländers
ohne festen Wohnsitz, Bezugssystem und Arbeit gar ausschliesslich eine stationäre
Massnahme als erfolgversprechend anzusehen gewesen (vgl. kant. Akten, act. 197). Vor
diesem Hintergrund gewichtet die Vorinstanz zumindest die ausgebliebene vertiefte
Auseinandersetzung des Beschwerdeführers mit sich und seinen Taten zu Recht als negativ.
Dass eine solche stattgefunden habe, macht er sodann selbst nicht geltend. Betreffend die
weiteren prognoserelevanten Umstände zeigt der Beschwerdeführer gleicherweise keine
ermessensfehlerhafte oder sonstwie bundesrechtswidrige Würdigung durch die Vorinstanz
auf.

Bei den Ausführungen des Beschwerdeführers, er könne neu bei seinem Bruder und dessen
Familie wohnen und von dort aus eine Stelle als Pizzaiolo suchen, handelt es sich ferner um
echte Noven, das heisst um auf das vorinstanzlich beurteilte Prozessthema bezogene
Tatsachen oder Beweismittel, die sich erst nach dem angefochtenen Urteil ereignet haben
oder entstanden sind. Als solche können sie nicht durch das angefochtene Urteil veranlasst
worden sein und sind daher unzulässig und vor Bundesgericht unbeachtlich (vgl. BGE 143
V 19 E. 1.2; 139 III 120 E. 3.1.2; 133 IV 342 E. 2.1; je mit Hinweisen). Davon unbesehen
wären diese Behauptungen ohnehin zu wenig aussagekräftig und gesichert, um eine
verlässliche Prognose über die künftigen sozialen sowie finanziellen Lebensverhältnisse des
Beschwerdeführers zu ermöglichen.

Mit der vorinstanzlich plausibel als schwierig eingeschätzten wirtschaftlichen Situation in
dem vom Beschwerdeführer angestrebten Arbeitsbereich setzt er sich nicht auseinander,
weshalb auf die Beschwerde auch diesbezüglich nicht eingetreten werden kann. Im Übrigen
bezeichnet er seine voraussichtlichen Lebensverhältnisse nach der Entlassung selbst als
schwierig. Damit erweist sich die Beschwerde in diesem Punkt als unbegründet, soweit
darauf eingetreten werden kann.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer wendet sich weiter gegen die Nichtgewährung der unentgeltlichen
Rechtspflege im kantonalen Verfahren. Sein Gesuch sei nicht aussichtslos gewesen. Nebst
diversen Wiederholungen seiner Rüge bezogen auf die nicht gewährte bedingte Entlassung
(vgl. E. 1.1 hiervor) bringt er in diesem Punkt zusätzlich vor, die Justizvollzugsanstalt habe
sich für die bedingte Entlassung ausgesprochen, was die Vorinstanz verschweige. Auch die
Länge des angefochtenen Urteils und die Dauer des vorinstanzlichen Verfahrens bis zum
Versand des begründeten Urteils von knapp vier Monaten spreche klar gegen eine
Aussichtslosigkeit seiner Beschwerde. Die Vorinstanz verstosse gegen Bundes- und
Verfassungsrecht.

E. 2.2
Zur Frage der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege erwägt die Vorinstanz, die
Legalprognosen seien von allen involvierten Behörden, Instanzen und vom Gutachter
einhellig und ausnahmslos als ungünstig beurteilt worden. Des Weiteren sei klar gewesen,
dass aufgrund der umgehenden Ausreise des Beschwerdeführers nach Italien der
spezialpräventive Zweck der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug entfallen würde.



Er hätte bei dieser Sachlage handfeste und sehr gute Gründe vorbringen müssen, um die von
den Vorinstanzen vorgenommene Beurteilung in Zweifel zu ziehen. Solche Gründe seien
jedoch nicht vorgebracht worden, sodass die Beschwerde als aussichtslos zu bezeichnen
und das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abzuweisen sei (angefochtenes Urteil, E.
9.3 S. 15).

E. 2.3
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ), doch
prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht ( Art. 42
Abs. 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern allfällige weitere
rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 137 III
580 E. 1.3 S. 584; 135 III 397 E. 1.4 S. 400; je mit Hinweisen). Die Verletzung von
Grundrechten muss in der Beschwerde anhand des angefochtenen Entscheids präzise
vorgebracht und substanziiert begründet werden, anderenfalls darauf nicht eingetreten wird
( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 142 III 364 E. 2.4 S. 368; 142 II 206 E. 2.5 S. 210 ; 142 I 135
E. 1.5 S. 144; je mit Hinweisen).

Die Anwendung kantonalen Gesetzesrechts überprüft das Bundesgericht - von hier nicht
relevanten Ausnahmen abgesehen - nur auf Willkür und Vereinbarkeit mit anderen
verfassungsmässigen Rechten (vgl. Art. 95 BGG ; BGE 145 I 121 E. 2.1; 142 IV 70 E. 3.3.1
S. 79; je mit Hinweisen). Willkür in der Rechtsanwendung liegt vor, wenn der angefochtene
Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem
Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt
oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Das Bundesgericht
hebt einen Entscheid jedoch nur auf, wenn nicht bloss die Begründung, sondern auch das
Ergebnis unhaltbar ist. Dass eine andere Lösung ebenfalls als vertretbar oder gar
zutreffender erscheint, genügt nicht ( BGE 144 I 113 E. 7.1 S. 124 mit Hinweis). Die Rüge
der Willkür muss explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden (vgl. Art. 106
Abs. 2 BGG ). Auf ungenügend begründete Rügen und bloss allgemein gehaltene,
appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein ( BGE
145 I 26 E. 1.3 S. 30 mit Hinweisen).

E. 2.4
Der Beschwerdeführer scheint zu übersehen, dass die Vorinstanz ihm ein Recht auf
unentgeltliche Prozessführung gestützt auf § 22 Abs. 1 der kantonalen
Verwaltungsprozessordnung verweigert, das Bundesgericht die Anwendung und Auslegung
kantonalen Rechts jedoch nicht frei überprüft. Willkür beanstandet der Beschwerdeführer
jedoch keine und solche ist auch nicht ersichtlich. Zwar macht der Beschwerdeführer eine
Verletzung von Verfassungsrecht geltend, seine Begründung genügt den diesbezüglich
qualifizierten Rügeanforderungen gemäss Art. 106 Abs. 2 BGG aber offensichtlich nicht.
Auf die Beschwerde ist in diesem Punkt deshalb nicht einzutreten.

Entgegen der Kritik des Beschwerdeführers verschweigt die Vorinstanz im Übrigen auch
nicht, dass sich die Justizvollzugsanstalt für seine bedingte Entlassung aussprach. Erstere
hält im angefochtenen Urteil vielmehr ausdrücklich und mehrmals fest, die
Justizvollzugsanstalt habe in ihrem Vollzugsbericht vom 11. Mai 2020 zwar eine bedingte
Entlassung empfohlen, sofern die ausgesprochene Landesverweisung vollzogen werden
könne, aber eben eine schlechte Legal- und Bewährungsprognose getroffen, welche im
angefochtenen Urteil das entscheidwesentliche Kriterium darstellt (vgl. angefochtenes



Urteil, Sachverhalt C S. 2 und E. 6.2.5 S. 9; E. 1.3 hiervor).

E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten
sind ausgangsgemäss dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von Art. 64 BGG wegen
Aussichtslosigkeit abzuweisen. Der finanziellen Lage des Beschwerdeführers ist mit
reduzierten Gerichtskosten Rechnung zu tragen ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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